


Hinweise 

Gehölzentfernung 

Eine Entfernung der Gehölzstruktur (Beräumung und Fällung der vorhandenen 

Bäume, Hecken und Strauchbereiche) ist während der Zeit vom 01. März bis zum 30. 

September eines jeden Jahres nicht zulässig. Sollte ein Eingriff in den 

Vegetationsbestand innerhalb dieser Zeit notwendig sein, ist dies durch einen 

entsprechenden Antrag gesondert bei der zuständigen Behörde zu stellen. Sollten 

nachweislich erforderliche Gehölzfällungen innerhalb der Vegetationsperiode 

erfolgen, so ist hier ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung bzw. bei Vorhandensein 

von geschützten Nist-, Brut- und Lebensstätten ein Antrag nach § 45 BNatSchG von 

den Verboten des § 44 BNatSchG bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu 

stellen. Des Weiteren sind die jeweiligen Gehölze vor Baubeginn nochmals durch 

einen Fachmann zu überprüfen. 

Pflanzmaßnahmen 

Die Pflanzmaßnahmen sind in der auf Beendigung der Baumaßnahmen folgenden 

Pflanzperiode (zwischen 1. Oktober und 30. April) durchzuführen. Dies gilt auch bei 

Gehölzabgang in den Pflanzstreifen A, C, D oder E. Sie haben gemäß DIN 18915 

(Bodenarbeiten) und DIN 18916 (Pflanzen und Pflanzarbeiten) zu erfolgen. Es sind 

standortgerechte Gehölze der Pflanzliste anzupflanzen. Bei der Auswahl der 

Gehölzarten für Ausgleichspflanzungen ist der gemeinsame Erlass vom 18.09.2013 

des MIL und MUGV zur Sicherung gebietsheimischer Herkünfte bei der Pflanzung 

von Gehölzen in der freien Landschaft zu berücksichtigen. 

Bodenschutz 

Die Bodenbearbeitung im Rahmen der Bautätigkeit ist auf das absolut notwendige 

Maß zu reduzieren und hat standortangepasst zu erfolgen, damit die Bodenstruktur 

weitestgehend erhalten wird, das Bodenleben geschont und erneute 

Bodenverdichtungen vermieden werden. 

Niederschlagswasser 

Unbelastetes Niederschlagswasser ist innerhalb des Plangebiets zu versickern. 

Maßnahmen während der Bauzeit 

Beeinträchtigungen während der Bauphase können durch ein optimiertes und diese 

Aspekte berücksichtigendes Baustellenmanagement sowie durch strikte Beachtung 

entsprechender Vorschriften vermindert werden. Der Staubbelästigung kann durch 

eine Benässung vorhandener Baustraßen, Lagerflächen und des Bodenaushubes 

entgegengewirkt werden. 

 

 



Maßnahmen zur Vermeidung/Verminderung von Lichtemissionen  

Folgende bewährte Verminderungs- oder Vermeidungsmaßnahmen, laut Lichtleitlinie 

des Landes Brandenburg vom 10.05.2000, sind in Bezug auf Lichtimmissionen beim 

Schutzgut Tierwelt durchzuführen: 

1. Vermeidung heller, weit reichender künstlicher Lichtquellen in der freien 

Landschaft. 

2. Lichtlenkung ausschließlich in die Bereiche, die künstlich beleuchtet werden 

müssen. 

3. Wahl von Lichtquellen mit für Insekten wirkungsarmem Spektrum. 

4. Verwendung von staubdichten Leuchten. 

5. Begrenzung der Betriebsdauer auf die notwendige Zeit. 

6. Vermeidung der Beleuchtung von Schlaf- und Brutplätzen sowie die 

7. Vermeidung der Beleuchtung der Gebäudekörper von hohen Gebäuden.      

Maßnahmen zur Vermeidung/Verminderung von Lichtemissionen während des Baus 

Wird in der Dunkelheit eine Beleuchtung der Baustelle benötigt, so sind diese 

Leuchten so aufzustellen, dass sie nicht in die angrenzenden Flächen des 

Plangebiets strahlen. 

Gehölzabgang  

Bei Gehölzabgang in den Pflanzstreifen A, C, D oder E sind die Neuanpflanzungen in 

der folgenden Pflanzperiode (zwischen 1. Oktober und 30. April) durchzuführen. Sie 

haben gemäß DIN 18915 (Bodenarbeiten) und DIN 18916 (Pflanzen und 

Pflanzarbeiten) zu erfolgen. Es sind standortgerechte Gehölze der Pflanzliste 

anzupflanzen. Bei der Auswahl der Gehölzarten für Ausgleichspflanzungen ist der 

gemeinsame Erlass vom 18.09.2013 des MIL und MUGV zur Sicherung 

gebietsheimischer Herkünfte bei der Pflanzung von Gehölzen in der freien 

Landschaft zu berücksichtigen. Es ist in den oben genannten Kompensationsflächen 

keine gärtnerische Nutzung zulässig. 

 

 

 

 

 

 

 


